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§ 19 AWG 2002 Beförderung von
gefährlichen Abfällen und von POP-

Abfällen
 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Während der Beförderung der gefährlichen Abfälle, ausgenommen Problemstoffe, sind

1. Begleitscheine (§ 18 Abs. 1) oder

2. im Falle einer noti zierungsp ichtigen Verbringung von Abfällen (§§ 66 ) Abschriften des Noti zierungs- und des

Begleitformulars (§ 18 Abs. 2) für die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen und Abschriften der

erforderlichen Bewilligung (§ 69) oder

2a. im Falle einer grenzüberschreitenden, nicht noti zierungsp ichtigen Verbringung von Abfällen die Informationen,

die gemäß Art. 18 Abs. 1 der EG-VerbringungsV mitzuführen sind, oder

3. im Falle einer Beförderung von gefährlichen Abfällen von einem Standort eines Abfallbesitzers zu einem anderen

Standort desselben Abfallbesitzers (interner Transport) Unterlagen, die Angaben zum Abfall (Beschreibung),

Name und Anschrift des Abfallbesitzers und den Bestimmungsort beinhalten,

mitzuführen oder nach Maßgabe einer Verordnung die Begleitscheindaten vor Beginn der Beförderung an das

Register zu übermitteln und den Behörden, den Organen des ö entlichen Sicherheitsdienstes (§ 82) oder den

Zollorganen (§ 83) auf Verlangen jederzeit vorzuweisen.

(2) Können die gefährlichen Abfälle nicht bestimmungsgemäß zugestellt werden, hat der Transporteur diese Abfälle

dem Übergeber zurückzustellen. Ist dies nicht möglich oder für den Transporteur nicht zumutbar, hat er eine

entsprechende Behandlung der gefährlichen Abfälle auf seine Kosten durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Ersatzansprüche an den Übergeber bleiben unberührt.

(3) Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 gelten sinngemäß für nicht gefährliche Abfälle, die POP-Abfälle sind.

In Kraft seit 11.12.2021 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/69
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/82
https://www.jusline.at/gesetz/awg/paragraf/83
file:///

	§ 19 AWG 2002 Beförderung von gefährlichen Abfällen und von POP-Abfällen
	AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002


